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1. Zusammenfassung 

Die Firma HK Projekbau GmbH & Co KG plant die Errichtung einer Wohnbebauung, auf dem Grund-
stück Fl.-Nrn.  1740/4, 1741, 1741/4, 1741/5, 1741/6, 1741/7, 1741/8, 1741/9, 1741/10, 1741/11, 
1741/12 und 1741/13 der Gemarkung Rothenstadt.  

Für unser Beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens 
mit den Verkehrs- und Anlagenlärmimmissionen zu untersuchen und zu bewerten. 

1.1 Ergebnis 

1.1.1 Anlagenlärm 

1.1.1.1 Auswirkungen auf die Umgebung 

Durch das geplante Baugebiet ergeben sich Anlagenlärmeinwirkungen auf die Umgebung nur aus 
den möglichen PKW-Parkplätzen. In der bayerischen Parkplatzlärmstudie sind Mindestabstände zu 
Immissionsorten in verschiedenen Gebietskategorien angegeben. Für Mischgebiete betragen diese 
d = 15 m. Die geringste Entfernung der geplanten Parkplätze beträgt d = 20 m zur Bebauung südlich 
des Plangebietes. 

Da die Parkplätze Wohnnutzungen zuzuordnen sind und davon auszugehen ist, dass sie bauord-
nungsrechtlich zulässig sind, sind Überschreitungen, die sich aus der Parkplatznutzung ergeben, re-
gelmäßig hinzunehmen. 

1.1.1.2 Einwirkungen auf das Plangebiet 

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet fest. Nordwestlich des Plangebietes befindet sich 
die Ausflugsgaststätte "Hubertus" mit Wirtsgarten im Südosten des Betriebsgrundstücks. lt. Genehmi-
gungsbescheid sind durch den Betrieb der Gaststätte am Immissionsort Fl.-Nr. 1741, der innerhalb des 
zukünftigen allgemeinen Wohngebietes liegt, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Mischgebiet 
einzuhalten. Östlich dieses Gebäudes ist im Bebauungsplan eine weitere Baufläche vorgesehen, die nä-
her an den Wirtsgarten der Gaststätte "Hubertus" heranrückt. 

Durch die Planung rücken damit von Südosten her neue Immissionsorte mit einer im Vergleich zu 
Mischgebieten  um 5 dB höheren Schutzwürdigkeit an die Gaststätte heran. 

Durch die Planung rücken von Norden her neue Immissionsorte an den südlich des Plangebietes gele-
genen Bestandsbetrieb Peschke heran. Bisher sind an den benachbarten Immissionsorten östlich des 
Betriebes die Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes einzuhalten. Nördlich bestehen bisher keine 
Immissionsorte im Sinne der TA Lärm. Hier sind zukünftig die, im Vergleich zu Mischgebieten um 5 dB 
niedrigeren Immissionsrichtwerte einzuhalten. 

Die Berechnungen habe ergeben, dass sich durch die Planung für den Bestandsbetrieb Peschke keine 
weitergehenden Einschränkungen ergeben. 

Durch den Betrieb der Gaststätte "Hubertus" ergeben sich an der heranrückenden Bebauung auf den 
Teilflächen 8 und 9 mit, im Vergleich zur bisherigen Situation höherer Schutzwürdigkeit eine allgemei-
nen Wohngebietes, deutliche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Aus diesem 
Grund sind an der geplanten Bebauung geeignete Maßnahmen zu treffen, welche sicherstellen, dass 
an den zukünftigen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden, bzw. 
keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm entstehen. 

Damit die Überschreitungen der Richtwerte an der hinzukommenden Bebauung zu keiner Einschrän-
kung der Gaststätte "Hubertus" führten, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. 



Bericht Nr. 2173_1 

 
 

alfred bartl 

akustik  |   bauphysik 

 

Seite 4 Bebauungsplan Horbach, Stadt Weiden  Dok.-ID: 171311/22 

 
 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen scheiden in diesem Fall richtlinienbedingt aus. Daher kommen nur ak-
tive Schallschutzmaßnahmen (Abschirmung durch Lärmschutzwände /-wälle oder Gebäuderiegel) oder 
bauliche Schallschutzmaßnahmen (Orientierung der Grundrisse) bzw. eine Kombination aus beiden 
Maßnahmen in Frage. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzwänden scheiden aus städtebaulichen Grün-
den, aber auch höhenbedingt aus. 

An den, von Überschreitungen betroffenen Fassaden dürfen keine öffenbaren Fenster und Fenstertüren 
von Aufenthaltsräumen vorgesehen werden. Aus diesem Grund sind bauliche Schallschutzmaßnahmen 
zu treffen. Das bedeutet, Grundrisse so zu planen sind, dass keine öffenbaren Fenster diesen Gebäude-
seiten entstehen bzw., dass technische Vorkehrungen zu treffen sind, die ein Öffnen von Fenstern und 
Fenstertüren diesen Gebäudeseiten nicht zulassen. 

Alternativ können bauliche Maßnahmen (Abschirmungen am Gebäude) vorgesehen werden, welche 
sicherstellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht überschritten werden (z. B. teilverglaste 
Balkone, teilverglaste Loggien oder Kastenfenster die über eine Teilverglasung vor dem inneren Fenster 
des schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes verfügen, die nicht geöffnet oder entfernt werden kann und 
so dimensioniert ist, dass 0,5 m vor dem geöffneten inneren Fenster bzw. der geöffneten inneren Fens-
tertüre gemessen werden kann) (s. Abbildung 1). 

Die betroffenen Fassaden sind im Plan in der Anlage 1.1 gekennzeichnet. 

 

Abbildung 1: Beispiel: teilverglaste Balkone, teilverglaste Loggien oder Kastenfenster die über eine 
Teilverglasung vor dem inneren Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes verfügen, die nicht 
geöffnet oder entfernt werden kann und so dimensioniert ist, dass 0,5 m vor dem geöffneten inneren 
Fenster bzw. der geöffneten inneren Fenstertüre gemessen werden kann 

Die Beurteilungssituation ist den Anlagen 1 (Lageplan) und 2 (Beurteilungstabelle) zu entnehmen. 
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1.1.1 Mögliche Schallschutzmaßnahmen 

Da aus städtebaulichen Gründen, bzw. höhenbedingt (zur wirksamen Abschirmung der dreigeschoßi-
gen Bebauung im Nordwesten wäre eine ebenso hohe Lärmschutzwand erforderlich) wirksamer aktiver 
Schallschutz nicht zu realisieren ist, sind bauliche und passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Dabei kann auf Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe zurückgegriffen werden (Doppel- oder 
Balkonfassaden, teilverglaste Balkone oder Loggien o. vgl.).  

Das bedeutet, dass an der zukünftigen Bebauung Fenster und Fenstertüren von Haupträumen an Fas-
saden mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm vermieden werden und/oder ab-
schirmende Maßnahmen getroffen werden, welche sicherstellen, dass keine unzumutbaren Gesund-
heitsgefahren vorliegen bzw. mindestens die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten oder un-
terschritten werden. 

 

Abbildung 2: Beispiel Balkonfassade /30/ 

 

 

Abbildung 3: Beispiel verglaste Loggia, Innenansicht /30/ 
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1.1.2 Verkehrslärm 

1.1.2.1 Auswirkungen auf die Umgebung 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung /23/ wurde das Verkehrsaufkommen auf der Etzenrichter Straße 
und auf  der Straße "Zum Burgstall" erhoben. Weiterhin wurde das planungsbedingte Verkehrsaufkom-
men prognostiziert. Für das planungsbedingte Verkehrsaufkommen wurden in /23/ drei Varianten be-
rücksichtigt. Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde die ungünstigste Va-
riante "Prognose Planfall 3" herausgegriffen und den Berechnungen zugrunde gelegt. 

Die Berechnungen haben ergeben, dass aus dem planungsbedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommen 
auf der Etzenrichter Straße und auf der Straße "Zum Burgstall" unter Berücksichtigung der Verkehrslär-
mimmissionen der südlich verlaufenden Staatsstraße St2238, der südöstlich verlaufenden Staatsstraße 
St2657 sowie der Autobahn A93 an den Immissionsorten entlang der Etzenrichter Straße Pegelerhö-
hungen von maximal 4 dB resultieren. 

Pegelerhöhungen sind in der Regel ab einem Unterscheid von 3 dB wahrnehmbar. In Ausnahmefällen 
können unter entsprechenden Bedingungen (z. B. direkte Vergleichsmöglichkeit) auch Pegelunter-
schiede von 1 dB gerade wahrgenommen werden. 

Als Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen können die Grenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung hilfsweise herangezogen werden. 

Im vorliegenden Fall werden an denjenigen Immissionsorten, an welchen sich die Verkehrslärmpegel 
im Vergleich Prognose-Nullfall (Verkehrsentwicklung ohne Plangebiet bis zum Jahr 2040) zu Prognose-
Planfall (Verkehrsentwicklung mit Plangebiet bis zum Jahr 2040) erhöhen, die Grenzwerte der Verkehrs-
lärmschutzverordnung jedoch unterschritten bzw. eingehalten. 

Im Vergleich "Istzustand" aus der Zählung im Jahr 2023 zum Prognose-Planfall im Jahr 2040 ergibt sich 
an den beiden Immissionorten, an  welchen eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte vorliegt, 
eine nicht wahrnehmbare Pegelerhöhung um maximal 0,8 dB tags und von maximal 0,7 dB nachts. 

Da sich diese Pegelerhöhungen an den beiden betroffenen Immissionsorten an der Staatsstraße St 2238 
nicht im wahrehmbaren Bereich unter (1 dB) bewegen, besteht keine Maßnahmenrelevanz. 

  



Bericht Nr. 2173_1 

 
 

alfred bartl 

akustik  |   bauphysik 

 

Seite 7 Bebauungsplan Horbach, Stadt Weiden  Dok.-ID: 171311/22 

 
 

 

1.1.2.2 Einwirkungen auf das Plangebiet 

Die zukünftige Bebauung grenzt an die Etzenrichter Straße und an die Straße "Zum Burgstall". Zusätzlich 
wirken die südlich verlaufende Staatsstraße St2238, die südöstlich verlaufende Staatsstraße St2657 so-
wie die Autobahn A93 ein. Weiternhin wirken innerhalb des Plangebietes der Zufahrtverkehr zu privat-
ten Kfz-Stellplätzen und möglichen Tiefgaragen ein. 

Die Berechnungen haben ergeben, dass im Plangebiet tagsüber (06:00 bis 22:00 Uhr) die Orientierungs-
werte aus dem Beiblatt zur DIN 18005 eingehalten werden. Nachts werden die Orientierungswerte mit 
Ausnahme der Südfassaden der beiden östlichen Parzellen um 1 bis 3 dB überschritten. Die um  
vier dB höheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung, die hilfsweise als Indiz für 
das Vorliegen gesunder Wohnverhältnisse herangezogen werden können, werden hier jedoch um min-
destens 1 dB unterschritten. Aus diesem Grund kann u. E. auf die Festsetzung von Schallschutzmaßnah-
men (z. B. passive Schallschutzmaßnahmen) verzichtet werden. 

Im Freibereich innerhalb des Plangebietes werden mit Ausnahme weniger Bereiche in der Nähe der 
Etzenrichter Straße und der Straße zum Burgstall die Orientierungswerte aus dem Beiblatt zur 
DIN 18005 für den Tagzeitraum (55 dB(A)) eingehalten bzw. unterschritten. 

Im Bereich zwischen der geplanten Bebauung und der Etzenrichter Straße und der Straße "Zum Burg-
stall" werden die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung für den Tagzeitraum unterschritten. 
Ein Erholungseffekt ist im Freibereich innerhalb des Plangebietes damit sichergestellt. 
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1.2 Festsetzungsvorschläge 

Wenn die nachfolgenden Empfehlungen für die Satzung und Begründung zum Bebauungsplan über-
nommen werden, bestehen aus schalltechnischer Sicht gegen den Bebauungsplan keine Bedenken. 

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 
Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen.  

Nachfolgend sind für das Bebauungsplangebiet Empfehlungen aufgezeigt, die nach der Abwägung in 
die Satzung bzw. Begründung des Bebauungsplanes übernommen werden können. 

Für die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv gedruckt) vorgeschlagen: 

Planzeichen :  Schallschutzmaßnahmen erforderlich 

§ 17 Schutzbedürftige Räume einer zukünftigen Bebauung, deren Außenwände  in Richtung der 

Kennzeichnung orientiert sind, müssen mindestens ein Fenster bzw. eine Fens-
tertüre in Richtung einer nicht gekennzeichneten Seite erhalten. 

Schutzbedürftige Räume sind: 

a. Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

b. Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten; 

c. Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

d. Büroräume; 

e. Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

Öffenbare Fenster bzw. Fenstertüren der aufgeführten schutzbedürftigen Aufenthaltsräume sind an 
Außenwänden einer zukünftigen Bebauung an den gekennzeichneten Fassaden nicht zulässig. 

Alternativ sind Abschirm-Maßnahmen (z. B. teilverglaste Loggien, teilverglaste Balkone) an den ge-
kennzeichneten Gebäudeseiten zulässig, welche sicherstellen, dass an den Immissionsorten nach TA-
Lärm die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten werden. 

Fachlich verantwortlich Sachbearbeiter  

  

 

Dipl.-Ing.(FH) Alfred Bartl Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl  

Datum: 25.05.2023 Datum: 25.05.2023  
 

 

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zu-
stimmung des Autors zulässig. Ausgenommen hiervon sind Auslegungszwecke im Zusammenhang 
mit dem Bebauungsplanverfahren. 
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2. Situation und Aufgabenstellung 

Die Firma HK Projekbau GmbH & Co KG plant die Errichtung einer Wohnbebauung, auf dem Grund-
stück Fl.-Nrn. 1740/4, 1741, 1741/4, 1741/5, 1741/6, 1741/7, 1741/8, 1741/9, 1741/10, 1741/11, 
1741/12 und 1741/13 der Gemarkung Rothenstadt. 

Für unser Beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens 
mit den Verkehrs- und Anlagenlärmimmissionen zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Abbildung 4:  Luftbild (Quelle: Ausschnitt aus /20/), ohne Maßstab 

Die zukünftige Bebauung grenzt an die Etzenrich-
ter Straße und an die Straße "Zum Burgstall". Süd-
lich in ca. 130 m Entfernung verläuft die Staats-
straße St2238, südöstlich verläuft in ca. 225 m Ent-
fernung die Staatsstraße St2657 sowie in c. 700 m 
die Autobahn A93. 

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohnge-
biet fest. Nordwestlich des Plangebietes befindet 
sich die Ausflugsgaststätte "Hubertus" mit Wirts-
garten im Südosten des Betriebsgrundstücks. lt. 
Genehmigungsbescheid sind durch den Betrieb 
der Gaststätte am Immissionsort Fl.-Nr. 1741, der 
innerhalb des zukünftigen allgemeinen Wohnge-
bietes liegt, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
für ein Mischgebiet einzuhalten. Östlich dieses Ge-
bäudes ist im Bebauungsplan eine weitere Bauflä-
che vorgesehen, die näher an den Wirtsgarten der 
Gaststätte "Hubertus" heranrückt. 

 

Abbildung 3: Lage des Plangebietes (Auszug aus 
/28/) 
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Durch die Planung rücken damit von Südosten her neue Immissionsorte mit einer, im Vergleich zu 
Mischgebieten  um 5 dB höheren Schutzwürdigkeit an die Gaststätte heran. 

Südlich des zukünftigen allgemeinen Wohngebietes befindet sich der Betrieb der Weinhandlung Pe-
schke. Im nördlichen Teil des Betriebsgrundstücks befinden sich die Verwaltung des Betriebes und zu-
gehörige PKW-Stellplätze. Entlang der nordöstlichen Grenze des Betriebsgrundstücks der Fa. Peschke 
führt eine LKW-Ausfahrt. Die an den Betrieb Peschke angrenzenden Nutzungen sind entsprechend Aus-
kunft des Bauamtes der Stadt Weiden /20/ als Gemengelage einzustufen. Damit ergibt sich entspre-
chend TA Lärm /3/ die Schutzwürdigkeit eines Mischgebietes. 

 

Abbildung 5: Bebauungsplan (Ausschnitt), ohne Maßstab /28/ 

Durch die Planung rücken von Norden her neue Immissionsorte an den Bestandsbetrieb Peschke heran. 
Bisher sind am Immissionsort Fl.-Nr. 1736/5, östlich des Betriebes gelegen, die Immissionsrichtwerte 
eines Mischgebietes einzuhalten. Nördlich bestehen bisher keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm. 
Hier wären zukünftig die, im Vergleich zu Mischgebieten um 5 dB niedrigeren Immissionsrichtwerte 
einzuhalten. 

Es besteht daher die Aufgabe, zu überprüfen, ob sich durch die höhere Schutzwürdigkeit des geplanten 
allgemeinen Wohngebietes im Vergleich zur bisherigen Situation Einschränkungen des Betriebes der 
Fa. Peschke und der Gaststätte "Hubertus" ergeben. 

Weiterhin sind die Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet sowie die Auswirkungen des Planbe-
dingten zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf die Bestandsbebauung in der Umgebung zu untersu-
chen. Zu diesem Zweck wurde die Verkehrsuntersuchung /23/ erstellt, welche die Frequentierung der 
angrenzenden Etzenrichter Straße und der Straße "Zum Burgstall" erhoben und bis zum Prognosehori-
zont im Jahr 2040 prognostiziert hat. Ebenfalls wurde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung das plan-
bedingte Verkehrsaufkommen einschließlich der Zufahrten zu PKW-Stellplätzen und Tiefgaragen inner-
halb des Plangebietes prognostiziert. 

Fa. Peschke 

Betriebshof 
Peschke 

Verkaufs-
gebäude 

Verwaltung Fa. 
Peschke 
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3. Grundlagen 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021, I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist. 

/2/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 03.08.1988, Nr. II 
B 8-4641.1-001/87 „Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes; Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau - Einführung der DIN 18005 - 
Teil 1“ 

/3/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

/4/ Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Schreiben IIB5-4641-
002/10, „Lärmschutz in der Bauleitplanung 

/5/ Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung; Bayerische Technische 
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/8/ Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Arti-
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/9/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990 

/10/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 – RLS-19 

/11/ Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Empfehlungen zur 
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Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkte sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten“, Hes-
sische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Heft 3, Wiesbaden 2005 

/13/ „Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen 
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen“, Hessische Landesanstalt für 
Umwelt, Wiesbaden, Heft 192, 1995 vom 16.05.1995 

/14/ „Forum Schall, Emissionsdatenkatalog, Stand 1/2022“, Österreichischer Arbeitsring für 
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/17/ DIN 1320:2009-12, „Akustik – Begriffe“ 
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4. Anforderungen an den Schallschutz 

4.1 Verkehrslärm 

Der Verkehrslärm (Emissions- und Beurteilungspegel) ist nach der DIN 18005 zu berechnen. Bei den 
Berechnungsmethoden des Straßenlärms verweist die DIN 18005 auf die „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen“ (RLS-90) /9/, die jedoch zwischenzeitlich durch die Richtlinie RLS-19 /10/ ersetzt 
wurde. 

Im Beiblatt 1 /7/ zur DIN 18005 /6/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigen-
art des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 
Lärmbelastungen zu erfüllen. Darin sind die in Tabelle 1 aufgeführten Orientierungswerte für Lärm-
immissionen angegeben, wobei die jeweils niedrigeren Werte zur Nachtzeit für Anlagenlärmimmis-
sionen gelten: 

Gebietseinstufung Orientierungswert 

Tag Nacht 

Wohngebiet (WA)  55 dB(A) 45 dB(A) 

Misch-/Dorfgebiet (MI/MD)  60 dB(A) 50 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  65 dB(A) 55 dB(A) 

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 (Auszug) 

In diesem Zusammenhang gilt der Zeitraum von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum 
von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr als Nachtzeit. 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen (auch Schienenwege, Eisen- u. 
Straßenbahn) wurde zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Juni 
1990 die „Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“, die 
sog. Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV - /8/ erlassen. 

Die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (siehe /8/) können jedoch auch außerhalb deren 
Anwendungsbereich als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrslärmimmissionen herangezogen werden. Verbindlich ist die Verkehrslärmschutzverordnung 
jedoch nicht, da sie nur für Neubauten bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant 
ist. 

Gebietseinstufung Orientierungswert 

Tag Nacht 

Wohngebiet (WA)  59 dB(A) 49 dB(A) 

Misch/Dorf-/urbanes Gebiet (MI/MD/MU)  64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  69 dB(A) 59 dB(A) 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug) 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr, als Nachtzeit der Zeit-
raum von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr. 

Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren zugemu-
tet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 lassen sich zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung eines Wohngebietes im 
Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als Orientierungshilfe heranziehen (Beschluss vom 
18.12.1990 BVerwG – 4 N 6.88 Buchholz 406.11 §1 BauGB Nr. 50 = BRS 50 Nr. 25). 
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Je stärker die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger müssen 
allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Argumente sein und umso mehr hat die 
Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, 
um diese Auswirkungen zu verhindern (siehe auch /29/). 

4.2 DIN 18005  

Bei den städtebaulichen Orientierungswerten der DIN 18005 handelt es sich nicht um Grenzwerte, 
sondern lediglich um Orientierungswerte. In /15/ wird dazu ausgeführt: 

„Grenz- oder Richtwerte, die zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche nicht überschritten werden dürfen, sind für die Bauleitplanung normativ nicht fest-
gelegt. Welcher Lärm noch zumutbar ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbeson-
dere nach der durch die Gebietsart und durch die tatsächlichen Verhältnisse bestimmte Schutzwür-
digkeit und -bedürftigkeit. Die Schutzwürdigkeit wird vor allem durch den jeweiligen Gebietscharak-
ter und durch eine planerische oder lärmbezogene Vorbelastung bestimmt. 

Der Planungsleitsatz „Schaffung gesunder Wohnverhältnisse" (§ 1 Absatz 6 Nr.1 BauGB) bedeutet 
grundsätzlich, dass unverträgliche Nutzungen voneinander zu trennen sind (§ 50 BImSchG). Dieser 
Trennungsgrundsatz kann im Einzelfall zumindest teilweise zurücktreten, wenn er im Konflikt mit an-
deren Zielen steht. Eine Überwindung des Trennungsgrundsatzes kommt vor allem bei der Überpla-
nung von Gemengelagen oder der Konversion ehemals industriell und gewerblich geprägter Flächen 
in Betracht. Grundsätzlich gilt, dass die betroffenen Nachbarn vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu schützen sind. Soweit gewerbliche oder industrielle Gebiete im Laufe der Zeit unmittelbar an 
Wohngebiete herangewachsen sind, können Überschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte 
nach Maßgabe der konkreten Schutzwürdigkeit in einem angemessenen Rahmen zugelassen wer-
den. 

Nur erhebliche Nachteile und Belästigungen sind im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
berücksichtigen. Erhebliche Belästigungen sind nach dem grundlegenden Urteil des BVerwG 
(BVerwG, Urt. vom 11.02.1977; IV C 9.75) nur jene, die den Betroffenen nicht zuzumuten sind. Des-
halb ist die Zumutbarkeit für die Bestimmung der Erheblichkeit entscheidend. 

Baugebiete werden „in sich” gegliedert; lediglich GE- und GI-Gebiete können auch im Verhältnis zu-
einander gegliedert werden. Sofern Baugebiete „in sich“ gegliedert werden, ist auf den allgemeinen 
Störgrad von Gewerbebetrieben (nicht störend - nicht wesentlich störend; erheblich belästigend - 
nicht erheblich belästigend) abzustellen. 

Bei der Planung ist vorsorglich von der höchstzulässigen und hinsichtlich der zu erwartenden Emissi-
onen ungünstigsten Ausnutzung der vorgesehenen Gebietsfestsetzungen auszugehen. 

…. Der Leitgedanke bei der Neuplanung von Gebieten für die Wohnnutzung oder für sonstige schutz-
bedürftige Nutzungen in der Nachbarschaft bereits vorhandener gewerblicher Nutzungen ist die 
Festsetzung von planerischen Umweltschutzmaßnahmen im Bereich der später hinzukommenden 
Nutzung (Verursacherprinzip). Nach dieser Auffassung hat derjenige, der durch seine Maßnahmen 
einen Konflikt auslöst, maßgeblich zur Konfliktlösung beizutragen. Dies hat u. U. Bedeutung für die 
Frage, in welcher Reihenfolge und auf welchen Flächen notwendige Schutzmaßnahmen zu treffen 
sind.“ 
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4.3 TA Lärm 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche, sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wurde 
vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) /3/ erlassen. Sie gilt - im 
Rahmen der Durchführung von Einzelbauvorhaben, unter Würdigung der in Kapitel 1 aufgeführten 
Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ 
unterliegen. 
In der TA Lärm /3/ vom 26.08.1998, welche die gesetzliche Basis zur Beurteilung der Lärmimmissio-
nen durch gewerbliche Nutzungen darstellt, sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte 
für die Summe der Anlagenlärmimmissionen am jeweiligen Immissionsort angegeben: 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A) 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 dB(A) 40 dB(A) 

Kern-/Misch-/Dorfgebiete (MI/MD)  60 dB(A) 45 dB(A) 

Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  65 dB(A) 50 dB(A) 

Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte der TA Lärm /3/ 

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 22.00 
Uhr - 6.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen ist, die den 
lautesten Beurteilungspegel verursacht. 
Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind mit 6 dB für die Zeiträume von 06:00 Uhr bis 
07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr an Werktagen und für die Zeiträume von 06:00 Uhr bis 
09:00 Uhr, von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen zu 
berücksichtigen. 
Die Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvorschriften 
(TA Lärm /3/ usw.) automatisch vom Rechenprogramm /24/ vergeben. 
Die o. a. Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind durch die Summe aller am Immissionsort einwirken-
den Anlagengeräusche (Gesamtbelastung) einzuhalten. Vorhandene Vorbelastungen durch weitere 
vorhandene Anlagen sind daher zu berücksichtigen. 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die o. a. Richtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) 
und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Bei seltenen Ereignissen betragen die Immis-
sionsrichtwerte für alle Gebiete mit Ausnahme von Industriegebieten tagsüber 70 dB(A) und nachts 
55 dB(A). Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsüber um nicht mehr 
als 25 dB(A) und nachts um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten und in den übrigen Gebieten tags 
nicht um mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
Der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 
6 TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 
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Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei Körperschallübertragung betragen 
die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige Räume 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989, unabhängig von der Lage des Gebäudes in einem der in 
Nummer 6.1 unter Buchstaben a bis g genannten Gebiete tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A). 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) 
überschreiten. Weitergehende baurechtliche Anforderungen bleiben unberührt. 
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5. Rechnerische Ermittlung der Geräuschimmissionen 

5.1 Anlagenlärm 

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich. 

Es wurden folgende schalltechnisch relevante Schallquellen berücksichtigt (Ausführliche Quellendaten siehe Anlage 3): 

Es wurden folgende schalltechnisch relevante Schallquellen berücksichtigt: 

 

Tabelle 4: Schallquellen, Details siehe Anlage 3, Tagesgänge siehe Tabelle 5 
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Tabelle 5: Tagesgänge 
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Sofern verwendet sind Messdaten und deren Beschreibung, sowie die daraus gewonnenen Schallleistungspegel und die berücksichtigten Einwirkzei-
ten sind aus der Anlage 3 ersichtlich. 

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich. 

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind in den o. a. Anlagen für die einzelnen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet. In 
der Anlage 4 dieser Untersuchung ist der Rechengang für die Berechnung der Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten wiedergegeben. 

Zum Rechengang: 

Im verwendeten Rechenprogramm "SoundPLAN" /24/ können für jeden Emittenten so genannte „Tagesgänge“ berücksichtigt werden. Hier kann die 
Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde des Tages angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten pro 
Stunde bzw. prozentual dargestellt werden kann. 

Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach 

∆ 𝐿𝑇 = log (
𝑇𝐸

𝑇𝑖
) 𝑑𝐵 

mit: 

TE = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 

Ti = Dauer der Teilzeit (nach /3/, z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr). 

Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand. 
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5.1.1 Parkplätze 

Durch das geplante Baugebiet ergeben sich Anlagenlärmeinwirkungen auf die Umgebung nur aus 
den geplanten PKW-Parkplätzen. In der Parkplatzlärmstudie sind Mindestabstände zu Immissionsor-
ten in verschiedenen Gebietskategorien angegeben. Für allgemeine Wohngebiete betragen diese 
d = 28 m; für Mischgebiete betragen die Mindestabstände d = 18 m. die geringste Entfernung der 
Parkplätze beträgt d = 20 m zur Bebauung nördlich des Plangebietes. 

Sofern die Parkplätze den Wohnnutzungen zuzuordnen sind und bauordnungsrechtlich zulässig sind, 
sind Überschreitungen, die sich aus der Parkplatznutzung ergeben, regelmäßig hinzunehmen. Ge-
werblich genutzte Parkplätze dürfen den o. a. Mindestabstand von d = 28 m zu den bestehenden 
Wohnnutzungen in der Nachbarschaft nicht unterschreiten. 

Zur Berechnung der Lärmimmissionen aus dem Parkplatz der Gaststätte "Hubertus": 

Pkw-Parkplätze sind in schalltechnischer Hinsicht dadurch gekennzeichnet, dass nicht - wie bei Stra-
ßen - Geräusche des fließenden Verkehrs überwiegen, sondern ungleichmäßigere, zum Teil informa-
tionshaltige Geräusche z. B. Türenschlagen, Stimmengewirr, Geräusche von Tonwiedergabegeräten. 

Entsprechend der gängigen Rechtsprechung ist bei straßenrechtlich nicht gewidmeten, d. h. nicht 
öffentlichen Parkplätzen die TA Lärm /3/ anzuwenden. Für schalltechnische Prognosen von Parkplät-
zen, Autohöfen, Omnibushöfen, Tiefgaragen und Parkhäusern in Verwaltungsverfahren nach dem 
Baugesetzbuch, dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) usw. wurde vom Bayerischen Lan-
desamt für Umweltschutz eine Parkplatzlärmstudie beauftragt und die Ergebnisse in der 6. Auflage 
2007 veröffentlicht. 

In der Parkplatzlärmstudie sind verschiedene Anhaltswerte für unterschiedliche Parkplatztypen an-
gegeben: 

Parkplatzart Einheit B0 der Bezugsgröße B N = Bewegungen1/(B0*h) 

Tag 

6 - 22 Uhr 

Nacht  

22 - 6 Uhr 

ungünstigste 

Nachtstunde2 

P & R-Platz 

P+R-Platz stadtnah, gebührenfrei *) 1 Stellplatz 0,30 0,06 0,16 

P+R-Platz stadtfern, gebührenfrei **) 1 Stellplatz 0,30 0,10 0,50 

*) Abstand des Bahnhofs zur Stadtmitte unter 20 km; **) Abstand des Bahnhofs zur Stadtmitte über 20 km 

Tank- und Rastanlage 

Bereich Tanken (keine Bezugsgröße: Angaben in Bewegungen je Stunde) 

Pkw - 40 15 30 

Lkw - 10 6 15 

Bereich Rasten 

Pkw 1 Stellplatz 3,50 0,70 1,40 

Lkw 1 Stellplatz 1,50 0,50 1,20 

Wohnanlage 

Tiefgarage 1 Stellplatz 0,15 0,02 0,09 

Parkplatz (oberirdisch) 1 Stellplatz 0,40 0,05 0,15 

Diskothek3 

 
1  Eine Fahrzeugbewegung ist entweder eine Anfahrt oder eine Abfahrt. Ein vollständiger Ein- und 

Ausparkvorgang besteht aus zwei Bewegungen 
2  Wo die angegebenen Daten aufgetreten sind, ist aus den Tabellen 4 bis 12 der Parkplatzlärmstudie /11/ 

zu entnehmen  
3  Die Begriffe "Netto-Gastraumfläche" und "Netto-Verkaufsfläche" (nicht identisch) sind wie folgt definiert: 

Die Netto-Gastraumfläche umfasst die Fläche der Gasträume ohne Berücksichtigung der Flächen von 
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Parkplatzart Einheit B0 der Bezugsgröße B N = Bewegungen1/(B0*h) 

Tag 

6 - 22 Uhr 

Nacht  

22 - 6 Uhr 

ungünstigste 

Nachtstunde2 

Diskothek 1 m2 Netto-Gastraumfläche 0,02 0,30 0,60 

Einkaufsmarkt 

Kleiner Verbrauchermarkt (Netto-Verkaufsfläche bis 

5000 m2) 

1 m2 Netto-Verkaufsfläche 0,10 - - 

Großer Verbrauchermarkt bzw. Warenhaus (Netto-

Verkaufsfläche über 5000 m2) 

1 m2 Netto-Verkaufsfläche 0,07 - - 

Discounter 57) und Getränkemarkt 1 m2 Netto-Verkaufsfläche 0,17 - - 

Elektrofachmarkt 1 m2 Netto-Verkaufsfläche 0,07 - - 

Bau- und Möbelmarkt 1 m2 Netto-Verkaufsfläche 0,04 - - 

Speisegaststätte 

Gaststätte in Großstadt 1 m2 Netto-Gastraumfläche 0,07 0,02 0,09 

Gaststätte im ländlichen Bereich 1 m2 Netto-Gastraumfläche 0,12 0,03 0,12 

Ausflugsgaststätte 1 m2 Netto-Gastraumfläche 0,10 0,01 0,09 

Schnellgaststätte (mit Selbstbedienung) 1 m2 Netto-Gastraumfläche 0,40   

Autoschalter an Schnellgaststätte (keine Bezugsgröße, sondern Angabe in Bewegungen) 

Drive-In - 40 6 36 

Hotel4 

Hotel mit weniger als 100 Betten 1 Bett 0,11 0,02 0,09 

Hotel mit mehr als 100 Betten 1 Bett 0,07 0,01 0,06 

Parkplatz oder Parkhaus in der Innenstadt, allgemein zugänglich 

Parkplatz, gebührenpflichtig 59)5 1 Stellplatz 1 0,03 0,16 

Parkhaus, gebührenpflichtig 1 Stellplatz 0,50 0,01 0,04 

Tabelle 6: Fahrbewegungen für Parkplatztypen nach Parkplatzlärmstudie /11/ 

Legende: 

-  keine Bewegungen vorhanden 

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den jeweiligen Beurteilungszeitraum, nicht auf die Öff-
nungszeiten. Sollen die Öffnungszeiten berücksichtigt werden, so sind die Anhaltswerte umzurech-
nen. 

Für die o. a. Parkplatztypen sind folgende Zuschläge für Parkplatzart (KPa) und für Impulshaltigkeit 
(KI) zu berücksichtigen: 

Parkplatzart Zuschläge in dB 

KPa KI 

Pkw-Parkplätze   

P & R-Parkplätze, Parkplätze an Wohnanlagen,   

Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, 

Parkplätze am Rand der Innenstadt 

0 4 

 
Nebenräumen wie Küchen, Toiletten, Flure, Lagerräume u. ä. Die Netto-Verkaufsfläche umfasst analog 
die Flächen von Verkaufsräumen ohne Berücksichtigung der Flächen von Nebenräumen wie Toiletten, 
Lagerräumen, Büros, aber auch abzügl. der Flächen von Fluren und des Kassenbereichs. 

4  Bei Hotels mit außenwirksamer Gastronomie (z. B. Gasthof) ist die Summe der Bewegungen aus dem 
Betrieb der Speisegaststätte und des Übernachtungsbetriebes zu berücksichtigen. Bei Hotels in 
Bahnhofsnähe (bis etwa 1000 m Entfernung zum Bahnhof) ist nur mit einem Drittel der der hier 
genannten Werte zu rechnen. 

5 Mit einer Höchstparkdauer von 2 h 
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Parkplätze an Einkaufszentren    

Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3 4 

Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5 4 

lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3 4 

lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3 4 

Parkplätze an Diskotheken (mit Nebengeräuschen von Gesprächen und Autoradios) 4 4 

Gaststätten 4 3 

Schnellgaststätten 4 4 

Zentrale Omnibushaltestellen 

Omnibusse mit Dieselmotor 10 4 

Omnibusse mit Erdgasantrieb 7 3 

Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lastkraftwagen6 14 3 

Motorradparkplätze 3 4 

Tabelle 7: Zuschlage nach Parkplatzlärmstudie /11/ 

Für die Berechnung der Lärmemissionen sind zwei Verfahren zur entsprechend der TA Lärm /3/ in 
Vbdg. mit /9/ (RLS90) angegeben: 

Normalfall, sog. Zusammengefasstes Verfahren nach Kap. 8.2.1 in /11/ 

(für Parkplätze, bei denen sich die Verkehrsaufteilung nicht genügend genau abschätzen lässt) 

LwA" =  Lwo + KPA +KI + KD + KStrO + 10 lg (B * N) - 10 lg (S/1m²) dB 
mit: 
LWA" = Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschl. Durch-
fahrtsanteil) 
Lwo = Ausgangs-Schallleistungspegel für eine7 Bewegung/h LW0 = 63 dB 
KPA = Zuschlag nach Parkplatzart 
KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nur zusammengefasstes Verfahren) 
KD  = Zuschlag für Durchfahranteil, KD = 2,5 * lg (f*B-9) in dB(A), entfällt wenn f*B ≤ 10 
KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen (allg. s. Seite 88 in /11/) 
Ng = Zahl der Stellplätze des gesamten Parkplatzes 
f  = Stellplätze je Einheit in der Bezugsgröße 
B = Bezugsgröße (Anzahl Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche) 
N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 
B * N  = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 
S  = Gesamtfläche des Parkplatzes in m² 
  

 
6  Kühlaggregate sind u. U. zusätzlich zu berücksichtigen. Die Laufzeit von Kühlaggregaten beträgt in der 

Regel 15 min/h 
7  Der Ausgangsschallleistungspegel LW0 bezieht sich auf eine Bewegung pro Stunde. Damit ist festgelegt, 

dass es sich beim Einparken um einen Vorgang und beim späteren Ausparken um einen weiteren 
Vorgang handelt. Analog handelt es sich auch beim An- und Abfahren zum Parkplatz jeweils um einen 
getrennten Vorgang. Im Fall von Einbahnregelungen kann die angesetzte Linienschallquelle die gesamte 
Fahrstrecke für Ein- und Ausfahrt umfassen. In diesem Fall wird im Rechenmodell der 
Schallleistungspegel um 3 dB reduziert, also halbiert.  
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Sonderfall, sog. Getrenntes Verfahren nach Kap. 8.2.2 in /11/ 

(für Parkplätze, bei denen sich die Verkehrsaufteilung auf die einzelnen Fahrgassen8 genügend genau 
abschätzen lässt) 

LWA" =  Lwo + KPA +KI + 10 lg (B * N) - 10 lg (S/1m²) dB 

Zu den Zuschlägen für Impulshaltigkeit führt die Parkplatzlärmstudie /11/ folgendes aus: „Streng 
genommen müsste man den Zuschlag KI vom Abstand Emissionsort - lmmissionsort abhängig ma-
chen, da die kurzzeitigen Geräuschspitzen mit zunehmender Entfernung vom Emittenten immer we-
niger aus dem Hintergrundgeräusch herausragen und damit der Unterschied zwischen Mittelungs-
pegel und Taktmaximalpegel immer geringer wird. Um die Parkplatzformel nicht unnötig kompliziert 
werden zu lassen, vernachlässigen wir diesen Effekt und betrachten die dadurch in größerer Entfer-
nung zu hohen Rechen-ergebnisse als Beitrag zu einer „Rechnung auf der sicheren Seite“.“ 

Bei größeren Entfernungen der Immissionsorte zu den Parkplätzen ist der Rechenansatz daher als 
Maximalansatz zu sehen. 

Beim getrennten Verfahren werden die Emissionen aus dem Parksuch- und Durchfahrverkehr nach 
dem Verfahren der RLS 90 /9/ berechnet, beide Pegelanteile werden energetisch addiert. Für die 
Fahrstrecken ergibt sich damit ein Schallleistungspegel von LWA = 47,5 dB. 

Bei beiden Berechnungsverfahren ist am Immissionsort ein Zuschlag KI für das Taktmaximalpegel-
verfahren zu addieren. In /3/ (TA Lärm) ist das das Taktmaximalpegelverfahren zur Ermittlung des 
Zuschlages für Impulshaltigkeit vorgesehen (/3/, A.2.5.3: „Für die Teilzeiten, in denen das zu beurtei-
lende Geräusch Impulse enthält, ist für den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB 
anzusetzen.“). Für die Berechnung nach der Parkplatzlärmstudie wird hiervon jedoch abgewichen 
und ein Zuschlag entsprechend der Angaben in der Parkplatzlärmstudie angesetzt. 

Für die untersuchten Parkplätze wird das getrennte Verfahren herangezogen. 

Die Berechnung der Lärmimmissionen mit dem Programm SoundPLAN gestaltet sich wie folgt (ohne 
Berücksichtigung von KD beim Sonderfall-Verfahren): 

Angabe einer Flächenschallquelle mit einem Schallleistungspegel von: 

𝐿𝑊𝐴 = 𝐿𝑊0 + 𝐾𝑃𝐴 + 𝐾𝐷 + 𝐾𝐼 in dB. 

Die Bewegungshäufigkeit wird in SoundPLAN /24/ den Tagesgängen mit n*N Ereignissen pro Stunde 
berücksichtigt. Durch die Angabe der Bewegungshäufigkeit je Parkplatz mit n Stellplätzen und 
Stunde werden, nach /11/, die auf den gesamten Beurteilungszeitraum bezogenen Bewegungshäu-
figkeiten auf die geplante Betriebszeit umgerechnet, so dass eventuelle Ruhezeiten adäquat berück-
sichtigt werden. 

Die Auswirkungen von Nebengeräuschen (z. B. Radio durch geöffnete Wagenfenster, laute Motoren- 
oder Anlassergeräusche, Türenschlagen) werden bei der Berechnung der Emissionen durch Korrek-
turen für die Parkplatzart KPA gegenüber dem Grundwert von P+R- Plätzen berücksichtigt. Gemäß 
Tab. 34 in /11/ beträgt bei Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen von Gewerbebetrieben der Zuschlag 
gerade KPA = 0 dB. 

Der Zuschlag für Impulshaltigkeit ergibt sich zu KI = 4 dB (/11/). 

Für die Fahrbahnoberfläche wird ein Zuschlag von KStrO = 0 dB berücksichtigt. 

 
8 Für nicht asphaltierte Fahrgassen ist ein Zuschlag KStrO von 0-5 dB(A) nach Angaben Seite 88 in /11/ 

anstelle Tabelle 5 der RLS 90 /11/ zu berücksichtigen (= DStrO).  
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5.1.2 LKW 

Für die Berechnung der Lärmimmissionen durch Lkw-Fahrten wurden Linienschallquellen entlang 
der Fahrstrecken angesetzt. Die Lage der Fahrstrecken ist der Anlage 1 dieser Untersuchung zu ent-
nehmen. 

Die Lkw-Fahrstrecke wurde entsprechend der LKW-Studie 2005 /12/ berücksichtigt. 

Dort beträgt der längenbezogene Schallleistungspegel, abhängig von der Antriebsleistung für ein 1-
Meter-Wegelement für eine überschlägige Berechnung (Maximalansatz):  

LWA' (1m) = 63 dB(A)/m Antriebsleistung > 105 kW  Lkw > 7,5 t  

LWA' (1m) = 62 dB(A)/m Antriebsleistung < 105 kW  Lkw < 7,5 t 

Für detailliertere Betrachtungen können die jeweiligen Fahrzustände entsprechend der nachfolgen-
den Tabelle angesetzt werden: 

 LKW Antriebsleistung > 105 kW Schallleistung in 

dB(A)/m/h Vorgang 

1 Beschleunigen 0-10 m 63,0 

2 Beschleunigen 10-20 m 63,2 

3 Beschleunigen 20-30 m 62,6 

4 Beschleunigen 30-40 m 61,8 

5 Gleichförmige Vorbeifahrt 60,3 

6 Verzögern 0-10 m 57,1 

7 Verzögern 10-20 m 56,8 

8 Verzögern 20-30 m 56,2 

9 Verzögern 30-40 m 56,2 

10 Andocken 85,0 

11 Be- / Entladen (Schallleistung in dB(A)) 81,2 

12 Leerlauf (Schallleistung in dB(A)) 94,0 

13 Rangieren einfach (5.2 LKW-Studie 1995), v = 5 km/h 62,0 

14 Rangieren komplex (5.2 LKW-Studie 1995), TE = 2 min/h 83,2 

Tabelle 8:  längenbezogene Schallleistungspegel der Fahrzustände von LKW einer Antriebsleis-
tung > 105 kW, bezogen auf ein Ereignis pro Stunde. 

 LKW Antriebsleistung < 105 kW Schallleistung in 

dB(A)/m/h Vorgang 

1 Beschleunigen 0-10 m 62,6 

2 Beschleunigen 10-20 m 62,3 

3 Beschleunigen 20-30 m 61,5 

4 Beschleunigen 30-40 m 60,3 

5 Gleichförmige Vorbeifahrt 58,3 

6 Verzögern 0-10 m 56,2 

7 Verzögern 10-20 m 56,2 

8 Verzögern 20-30 m 56,8 

9 Verzögern 30-40 m 57,1 

10 Andocken (/13/, Impulshaltigkeit in LW enthalten) 85,0 

11 Be- / Entladen (Schallleistung in dB(A)) 81,2 

12 Leerlauf (5.2 LKW-Studie 1995, Schallleistung in dB(A)) 93,0 
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 LKW Antriebsleistung < 105 kW Schallleistung in 

dB(A)/m/h Vorgang 

13 Rangieren einfach (5.2 LKW-Studie 1995), v = 5 km/h 61,0 

14 Rangieren komplex (5.2 LKW-Studie 1995), TE = 2 min/h 82,2 

Tabelle 9:  längenbezogene Schallleistungspegel der Fahrzustände von LKW einer Antriebsleis-
tung < 105 kW, bezogen auf ein Ereignis pro Stunde. 

Legende: 

Grau hinterlegte Tabellenzeilen: Daten im Rahmen der Untersuchung verwendet. 

Für die Rangiergeräusche ist ein mittlerer Schallleistungspegel anzusetzen, der in Abhängigkeit vom 
Umfang der erforderlichen Rangiertätigkeiten 3 dB bis 5 dB über dem Schallleistungspegel LWAr eines 
Streckenabschnittes liegt. 

Grundsätzlich können für Ansätze "auf der sicheren Seite" nach Kap. 9 der Lkw-Studie /12/ in Ver-
bindung mit Parkplatzlärmst./11/), Formel 4 S. 73 wie folgt berechnet werden: 

 Fahrzeug Berechnung LWA in dB 

1 PKW 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 27,7 + 10 lg[1 + (0,2 𝑣)3] + 19 𝑑𝐵 47,5 

2 Leichte LKW, Busse 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 18,6 + 12,5 lg 𝑣 + 19 𝑑𝐵 56,1 

3 Schwere LKW 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 24,6 + 12,5 lg 𝑣 + 19 𝑑𝐵 62,1 

4 Busse gekapselt 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 12,6 + 12,5 lg 𝑣 + 19 𝑑𝐵 50,1 

5 Motorräder 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 35,5 + 10 lg[1 + (0,2 𝑣)3] + 19 𝑑𝐵 77,9 

6 Mofa, Moped 𝐿𝑊𝑊,1ℎ
′ = 33,0 + 10 lg[1 + (0,2 𝑣)3] + 19 𝑑𝐵 75,4 

Tabelle 10: Berechnung der längenbezogenen Schallleistungspegel von Fahrzeugen bezogen auf 
ein Ereignis pro Stunde in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. 

Legende: 

Grau hinterlegte Tabellenzeilen: Daten im Rahmen der Untersuchung verwendet. 

Auf Betriebsgeländen wird in der Regel eine Geschwindigkeit von 𝑣 = 30 𝑘𝑚/ℎ berücksichtigt (Min-
destgeschwindigkeit nach 4.4.1.1.2 RLS 90 /9/). 

Im Sinne eines Maximalansatzes kann für "schwere LKW" (LKW > 105 kW) der Schallleistungspegel 
von LWA' (1m) = 63 dB/m/h (Tabelle 8, Nr. 1, Ansatz aus /12/ ("LKW-Studie" 2005), Punkt 3) berück-
sichtigt werden. 

Neuere Quellen (Emissionsdatenkatalog des österr. Forums Schall, Stand 2022 /14/) geben folgende 
niedrigere Ansätze an: 

LKW > 7,5 t - Fahren auf Asphalt< 30 km/h: L'WA = 61 dB/m 

Für Kleintransporter ("Sprinter") Berücksichtigen wir den Ansatz nach (Tabelle 10, Nr. 2). 

Der für die betrachtete Fahrstrecke berechnete Mittelungspegel an den Immissionsorten, bezieht 
sich auf eine Lkw-Fahrt pro Stunde. Daher wird für jede Fahrtstrecke eine Korrektur durchgeführt, 
um die tatsächliche Fahrthäufigkeit auf der jeweiligen Fahrtstrecke zu berücksichtigen. Die Korrektur 
errechnet sich nach folgender Formel:  

 in dB 
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Die Berechnung der Teilbeurteilungspegel für die betrachtete Fahrstrecke erfolgt dann nach der For-

mel:   

Für die Berechnung mit dem Programm „SoundPLAN“ /24/ ergibt sich dL aus den Tagesgängen. Diese 
sind aus Punkt 5 dieses Berichtes ersichtlich. 

Für die Berechnung der kurzzeitigen Spitzenpegel nach 2.8 TA Lärm /3/ können folgende Pegel an-
gesetzt werden, wobei zusätzlich die daraus resultierenden Schallleistungs-Beurteilungspegel ange-
geben sind: 

Vorgang Schallleistung LWA in dB 

 LWA,r/h Quelle LWAF,max Quelle 

Beschleunigte Vorbeifahrt 62/m /14/ 106 /14/ 

Beschleunigte Vorbeifahrt Kleintransporter9 - - 101 /11/ 

Bremse entlüften (LWF,max = 110 dB, TE = 5,2 s entspr. /13/, S.15) 82 /13/ 110 /14/ 

Bremse entlüften, LKW lärmarm (LWF,max = 102 dB, TE = 2,8 s entspr. /13/, S.15) 71 /13/ 102 /14/ 

Entlüften Vorratsleitung bei Abschließen (LWF,max = 120 dB, TE = 0,9 s entspr. /13/, 

S.15) 

84 /13/ 120 /14/ 

Motorstart (LWF,max = 100 dB, TE = 3 s Büroerfahrung) 69  100 /14/ 

Rückfahrwarner 62/m /14/ 103 /14/ 

Setzen und Klappern der Aufliegerstelzen (LWF,max = 114 dB, TE = 3,9 s entspr. 

/13/, S.15) 

70 /14/ 114 /14/ 

Türenschließen - - 99 /14/ 

Tabelle 11:  Schallleistungspegel für kurzzeitige Spitzenpegel. 

Legende: 

Grau hinterlegte Tabellenzeilen: Daten im Rahmen der Untersuchung verwendet. 

Bei Berechnung der Lärmimmissionen entsprechend der Parkplatzlärmstudie /11/ als LKW-Parkplatz 
mit Ansatz eines Zuschlages für die Parkplatzart von KPa = 14 dB kann auf die Berücksichtigung der 
in der Tabelle 11 angegebenen Schallleistungsbeurteilungspegel verzichtet werden. 

5.1.3 Tiefgaragenrampen 

Die Zu- und Abfahrt zu möglichen Tiefgaragen wird im Rahmen der Berechnungen zu den Verkehrs-
lärmimmissionen berücksichtigt. Die Schallabstrahlung möglicher Tiefgaragentoröffnungen wird hier 
nicht explizit berrechnet, da keine konkrete Planung vorliegt. 

Grundsätzlich müssen Tiefgaragenrampen dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen und sind 
daher einzuhausen und scahllabsorbierend zu verkleiden /11/. 

 
9 Bei den Fahrstrecken für PKW und LKW handelt es sich um bewegte Punktschallquellen. Für PKW ergibt 

sich ein Schallleistungspegel von 47,6 dB(A)/m/h, für Kleintransporter ergibt sich ein Schallleistungspegel 
von 56,1 dB(A)/m/h. Für die Beschleunigte Vorbeifahrt ist in /11/ein Spitzenpegel von LWA,max,Pkw = 92,5 dB 
für die beschleunigte Vorbeifahrt angegeben. Da von einer bewegten Punktschallquelle auszugehen ist 
und die Differenz der beiden linienbezogenen Schallleistungspegel L'WA,Kleintransporter - L'WA,PKW = 8,5 dB auf 
den Spitzenpegel für die beschleunigte Vorbeifahrt eines PKW addiert wird, ergibt sich damit: 
LWA,max,Pkw = 101 dB 
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5.2 Verkehrslärm 

Um die Verkehrslärmimmissio-
nen hinsichtlich der Einwirkun-
gen auf das Plangebiet bzw. hin-
sichtlich der durch die Planung 
ausgelösten Zunahme der Ver-
kehrslärmimmissionen beurtei-
len zu können, wurden die Ver-
kehrsuntersuchung /23/ erstellt. 

Im Rahmen der Verkehrsuntersu-
chung wurden Verkehrszählun-
gen in der Etzenrichter Straße 
und in der Straße "Zum Burgstall" 
durchgeführt. 

Basierend darauf wurden vier 
Prognosen  mit dem Prognoseho-
rizont im Jahr 2040 erstellt. Der 
"Prognose Nullfall" berücksich-
tigt die prognostizierte Situation 
ohne das Plangebiet. Drei weitere Prognosen berücksichtigen das planungsbedingte Verkehrsaufkom-
men. Die Prognose "Planfall 3" stellt dabei den ungünstigsten Fall dar. Für die Berechnungen im Rahmen 
dieser Untersuchung wurde auf diesen ungünstigsten Fall zurückgegriffen. 

Die Verkehrsuntersuchung berücksichtigt die in der Abbildung 6 rot eingetragenen Verkehrswege. Zu-
sätzlich haben wir die südlich verlaufende Staatsstraße St2238, südöstlich verlaufende Staatsstraße 
St2657 sowie die Autobahn A93 berücksichtigt. Die vorliegenden Verkehrszahlen aus /22/ (Zählung 
2021) wurden entsprechend des in /23/ angegebenen Prognosefaktors ebenfalls auf das Jahr 2040 
prognostiziert. Die Berechnung erfolgte nach RLS-19 /10/ (siehe nachstehende Abbildung 7). 

Die Berechnungsergebnisse für den Prognose-Nullfall und den Prognose Planfall 3 wurden gegenüber-
gestellt. Die Berechnungsergebnisse mit den, sich ergebenden Pegelerhöhungen sind der Anlage 1.3 
dieses Berichtes zu entnehmen. 

 

Abbildung 6: Auszug aus Verkehrsuntersuchung /23/, Prognose 
Planfall 3, Einträge gerundet 
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Abbildung 7: Verkehrsdaten aus /22/ (Zählung 2021) 
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6. Qualität und Sicherheit der Prognose 

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung:  

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den Ein-
gangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt: 

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten) 

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell) 

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus aufgeführten 
Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. 

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick ei-
ner 

oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z. B.: 

- Schallleistungspegel für eine typisierende Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten 
Stand der Lärmminderungstechnik deutlich überschritten werden. 

Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-bewertete Mittelungspegel an 
den Immissionsorten - sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ berechnet. 

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall Da-
ten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl an 

Messdaten um den Faktor √𝑛 zunimmt. 

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissions-
messungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. Da diese 
Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile 
und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Unsi-
cherheit behaftet sind. 

Statistische Sicherheit: 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für 
die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes Nord-
rheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln. 

𝜎𝑔𝑒𝑠 = √𝜎𝑡
2 + 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔

2  mit √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑃

2 

Dabei ist: 

𝜎𝑔𝑒𝑠 Gesamtstandardabweichung 

𝜎𝑡  Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten 

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Berech-

nungsmodells 

𝜎𝑃 Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung von 
Anlagen/Bauteilen etc. 
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𝜎𝑅  Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissions-
kennwerte 

Die angegebenen Zusammenhänge gelten nur unter der Annahme normalverteilter Immissionspe-
gel, die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den 
ermittelten Beurteilungspegel Lr und 𝜎𝑔𝑒𝑠 bestimmt. 

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen 𝜎𝑡 = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen 𝜎𝑡 = 3,5 dB für Messverfahren der 
Genauigkeitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen 
nicht anderes angegeben ist. 

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung angege-
ben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 wie folgt ableiten: 

Mittlere Höhe in m Abstand 

0 m – 100 m 100 m – 1000 m 

0 m – 5 m 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 = 1,5 𝑑𝐵 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 = 1,5 𝑑𝐵 

5 m – 30 m 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 = 0,5 𝑑𝐵 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑔 = 1,5 𝑑𝐵 

Tabelle 12: Standardabweichung 𝝈𝒑𝒓𝒐𝒈 

Für typische Fälle lässt sich daraus eine Gesamtstandardabweichung 𝜎𝑔𝑒𝑠 von etwa 2 dB ableiten. 

Da eine Bodendämpfung auch bei der Berechnung der Vorbelastung für die Kontingentierung nicht 
berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass die o. a. Standardabweichung minimiert werden 
kann. 

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. Ab-
schätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-Quar-
tile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauensgrenze LO, 
unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- bzw. Beur-
teilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle Pegel mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 % unterhalb: 

𝐿𝑂 = 𝐿𝑚 + 1,28 𝜎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝐵 

mit 

𝐿𝑂 obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels 

𝐿𝑚 mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten) 

𝜎𝑔𝑒𝑠 Gesamtstandardabweichung 

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer konservativen 
oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel 
direkt der oberen Vertrauensgrenze 𝐿𝑂. Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist 
somit nicht mehr erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und Voraussetzun-
gen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschätzt werden. 
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7. Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. Entsprechend /17/ werden Fre-
quenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des jeweiligen Pegels angegeben 
(z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich vermieden und nach Möglichkeit 
nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies in Richtlinien 
(z. B. TA Lärm) oder Quellen (Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist. 
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Anlage 1.1: Berechnungssituation Anlagenlärm 
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Anlage 1.2: Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet
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Anlage 1.3: Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung 
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 Hinweis zur Spalte „K0“ : 

 im Ausdruck „Liste der Emittenten“ (Anlage 4) K0   K zur Berücksichtigung der Abstrahlung in den Viertelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 
9613-2 (KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ = 0 dB(A) für Dächer)  

 im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ (Anlage 5) setzt sich K0  wie folgt zusammen: 
Für Quellen ohne Schalldämmspektrum (Summenpegel): 
KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ = 0 dB(A) für Dächer und 
Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren“ 
Für Quellen mit Schalldämmspektrum: 
KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Bodenreflexion gibt es in der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines 
Verfahren“ nicht, da dort die unterschiedliche  Bodendämpfung im Quell-, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich 
berücksichtigt wird.  

Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfernung angegeben, da diese 
Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Adiv“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Entfernungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfernungsminderung angegeben, da diese 
Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Agr“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bodendämpfung angegeben, da diese Schallquellen in 
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „dLwZ“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Zeitkorrektur (10 lg(TE/TB), TE: Einwirkzeit, TB: Bezugszeit 
Hinweis zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Einfügedämpfung angegeben, da diese Schallquellen in 
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.  

Hinweis zur Spalte „Aatm“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Dämpfung durch Luftabsorption angegeben, da 
diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 
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Hinweis zur Spalte „Amisc“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere sonstige Dämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere sonstige Dämpfung angegeben, da diese Schallquellen in 
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Cmet“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

 Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine meteorologische Korrektur angegeben, da diese Schallquellen 
in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.
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1-67 Bericht Aktualisierung des Bebauungsplanes, 

Vorliegen Verkehrsuntersuchung /23/ 

Aktuelle Planvariante eingearbei-

tet, Berechnungen zum Verkehrs-

lärm ergänzt. 

Ja 2173_1 AB 

Tabelle 13: Änderungsdienst 

Legende: 
~   keine Änderung 
Bericht Nr. Berichtsstand vor Änderung 
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